
Begründung zum GrünordnungsPlan

Das Plangebiet  besteht  zu e inem Tei l -  aus dem baugewerbl ich ge-

nu tz ten  F i rmenge lände  de r  Bauparkve rwa l tungsgese l l scha f t  m i t

ger ingem Kiefern-  und Bi rkenbestand und 4 St ie le ichen (Quercus

robur). Dieses Firmengelände wurde bereits z. T. umgestaltet und

entspricht durchaus den grünordnerischen Anforderungen' Der noch

zu bebauende TeiI des Plangebietes ist Brachland ohne nennenswer-

ter Vegetation.

Vorangegangene  Bera tungen  m i t  de r  S tad tve rwa l tung  gaben  d j -e

Querprof i le  der  l , I . -Rathenau-Straße und der  Sackgasse vor '  Auf-

grund umfangreicher Tiefbaumaßnahmen sind keine Baumpflanzungen

im öffentlichen verkehrsraum möglich. Die Baumreitren sind auf den

privaten Grundstücken im Vorgartenberel-ch zu pflanzen.

Um eine Durchgrünung zu gewährleisten' besteht für das gesamte

Gewerbegebiet Pf lanzgebot -

Au fg rund  de r  ge r ingen  Größe  des  P langeb ie tes  g ib t  es  ke ine

öffentlictren Grünflächen. Nach der im Bebauungsplan festgesetzten

Grundf läct renzahl  von 0,8 bzw.0,6 s ind mindestens 20 I  bzw'  40 I

der Grundstücksfläche zu begrünen. Grundstücke an öffentl ichen

straßen haben 3 5 m breite Grünstreifen als vorgärten anzulegen

und dauerhraft zu Pflegen-

Grundstücksgrenzen benachbarter Grundstücke sind abzupflanzen'

Indiesen Grünstreifen sind keine Nebengebäude zugelassen- Zusätz-

l ich sind 5 Bäume auf l-.ooo m2 Grundstücksfläche zu pflanzerl.  Bei

der  Unterbr ingung von Ste l l f lächen für  Pkw auf  den Grundstücken

is t  1  Baum auf  4 Stet l f lächen zu pf lanzen.  Zu erhal tende Bäume

und zu pf lanzende Bäume im Vorgar tenbere ich können darauf  ange-

rechnet  werden.  Die Ar tenauswahl  is t  dem Text te i l  des Grünord-

nungsplanes zu entnehmen-


